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Chronologie der EU

• Ab 1945 - Idee, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und den 
gemeinsamen Handel von Rohstoffen wie Kohle und Stahl in Europa 
Frieden zu sichern

• 1972 – Freihandelsabkommen zwischen EWG und Schweiz

• 1992 – Vertrag von Maastricht: EG wird neu zur EU und von einem 
Wirtschaftsraum zu einer politischen Union

• 1993 –Binnenmarkt wird errichtet: freier Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen, Personen und Kapital 

• 2002 – Bilaterale Abkommen mit der Schweiz



Verordnung (EG) Nr. 2257/94 
vom 16. September 1994 zur 

Festlegung von 
Qualitätsnormen für Bananen



Chronologie der Zusammenarbeit Schweiz - EU

•1972 – Freihandelsabkommen zwischen EWG und Schweiz

•1992 – Ablehnung EWR-Beitritt

•1999 – Unterzeichnung des ersten Pakets von sieben 
bilateralen Abkommen

•2002 – «Bilaterale I» treten in Kraft

•2008 – Inkrafttreten «Bilaterale II»





2008 – Strategiewechsel der EU: 
Ende des klassischen bilateralen Wegs

• Ums Jahr 2008: fundamentaler Wendepunkt in 
den Beziehungen

• EU-Kommission stellte klar, dass der bilaterale
Weg ohne institutionellen Überbau keine
Zukunft mehr haben würde.

• Strategiewechsel will Schweiz enger an das EU-
Rechtssystem binden:

• durch die dynamische Übernahme von EU-Recht 

• durch Unterstellung unter die Rechtsprechung
des EuGH



Ab 2008 – Ende 
des klassischen bilateralen Wegs

2010–2013 

Inoffizielle Sondierungen und 
stille Vorbereitung

• Intensive Gespräche zwischen 
schweizerischen und 
europäischen Vertretern unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit

• Die Bundesverwaltung arbeitete 
im Stillen an Konzepten für ein 
institutionelles Abkommen

2014–2018

Geheimverhandlungen und 
wachsender EU-Druck



2018–2021 – Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen

Offizielle Verhandlungen

Ausarbeitung eines komplexen institutionellen 

Vertragswerks zwischen der Schweiz und der EU mit 

weitreichenden Auswirkungen auf die bilateralen 

Beziehungen.

EuGH als Letztinstanz

Zentraler Streitpunkt war die Rolle des Europäischen 

Gerichtshofs bei der Auslegung und Durchsetzung von 

übernommenem EU-Recht in der Schweiz

Dynamische Rechtsübernahme

Das InstA hätte die Schweiz zur laufenden Übernahme 

von neuem EU-Recht in den bilateralen Bereichen 

verpflichtet, mit nur begrenzten 

Mitbestimmungsmöglichkeiten

In dieser Phase traten die Verhandlungen in ein offizielles Stadium ein. Das geplante institutionelle Rahmenabkommen (InstA) enthielt vier zentrale Elemente: die dynamische 

Übernahme von EU-Recht, die Unterstellung unter den EuGH bei der Rechtsauslegung, einen Streitbeilegungsmechanismus mit dem EuGH als letzte Instanz sowie Anpassungen bei 

staatlichen Beihilfen und flankierenden Massnahmen.

Diese Verhandlungsphase brachte die grundlegenden Konflikte zwischen dem EU-Ansatz und dem schweizerischen Souveränitätsverständnis deutlich zutage. Die Frage, wie viel 

rechtliche Autonomie die Schweiz aufgeben sollte, stand im Zentrum der zunehmend kontroversen Diskussionen.



26. Mai 2021 – Offizieller Abbruch des InstA durch die Schweiz

Unvereinbarkeit mit direkter Demokratie

Dynamische Rechtsübernahme kollidiert mit Volksrechten

Problematische EuGH-Rolle

Unvereinbarkeit mit schweizerischer Rechtsordnung

Gefährdung des Lohnschutzes

Bedrohung für bewährte Schweizer Schutzmaßnahmen

Mit zunehmender Klarheit über die Inhalte formierte sich 
breiter Widerstand aus unterschiedlichen politischen Lagern: 
Wirtschaft/Gewerbe, Gewerkschaften, politische Kreise



2022–2024 – Vorbereitung eines neuen „Paketansatzes"

Dynamische Rechtsübernahme

Wiedereinführung in neuem Format für Binnenmarktbereiche

EuGH-Beteiligung

Streitbeilegung unter Einbezug des Europäischen Gerichtshofs

Neue Abkommen

Strom, Lebensmittelsicherheit, Gesundheit / EU-Programme, vor allem 

Forschung und Bildung

Kohäsionszahlungen

Regelmässige finanzielle Beiträge der Schweiz an die EU

Trotz des Scheiterns des InstA setzte der Bundesrat unter Federführung von Aussenminister Ignazio Cassis die Arbeit an einer institutionellen Lösung 

fort. In enger Abstimmung mit der EU wurde ein sogenannter „Paketansatz" entwickelt, der inhaltlich viele Elemente des gescheiterten Rahmenabkommens in 

neuem Format wieder aufnahm.

Dieser Ansatz umfasste weiterhin die zentralen institutionellen Mechanismen wie die dynamische Rechtsübernahme und die Streitbeilegung unter Einbezug des 

EuGH. Ergänzt wurde dies durch neue Abkommen in strategisch wichtigen Bereichen sowie die Verpflichtung zu regelmässigen "fairen" Kohäsionszahlungen. Man 

könnte auch sagen: Alter Wein in neuen Schläuchen.



Zwei Wege zur Rechtsübernahme





Privilegierter Zugang zum Binnenmarkt



Warum Anbindung an EU-Binnenmarkt?
• Rund 50% der Schweizer Exporte gehen in die EU und 70% der Schweizer 

Importe stammen aus der EU

• MRA (Mutual Recognition Agreement) 

• 20 Branchen profitieren (u. a. Spielzeugbranche, land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen, aber auch Medizinalstoffe, 
Maschinenindustrie und Bauprodukte)

• Es geht einzig um die gegenseitige Anerkennung von Produktzulassungen 
von 20 Industriebranchen, von denen die meisten ihre Zulassung bereits in 
der EU machen lassen – weil sie dort billiger sind 

• → Kernfrage: Was ist uns der privilegierte Marktzugang von 20 Branchen 
wert? 





Teilübernahme der Unionsbürgerrichtlinie

• Gibt Anspruch auf Daueraufenthalt, also Bleiberecht bis ans 
Lebensende in der Schweiz 

• Voraussetzung ist fünf Jahre „erwerbstätig“ in der Schweiz

• Aber andere Definition von „Erwerbstätigkeit“: Nach EU-Recht 3,5 
Jahre hier arbeiten , restliche 18 Monate ALV-Gelder und/oder 
Sozialhilfe beziehen

• Nach Gewährung des Daueraufenthalts muss er nicht zwingend 
arbeiten 

• → Erweiterung der Personenfreizügigkeit



Unionsbürgerrichtlinie: 
Erleichterung Familiennachzug

• Die Unionsbürgerrichtlinie erleichtert den Familiennachzug 

• Nach Rahmenvertrag zählen zur «Familie»: 

• Ehepartner, Kinder, Enkel (sofern noch nicht 21 Jahre alt) sowie die 
Eltern des EU-Bürgers, dann dessen Grosseltern, wenn sie von ihren 
Verwandten betreut werden, weiter die Schwiegereltern sowie deren 
Eltern (also die Grosseltern der Ehegattin) allenfalls auch noch 
Stiefkinder 

• Unklar: Onkel, Tanten und Cousins

• Nur der Arbeiter muss einen EU-Bürger sein. Die nachzugsberechtigte 
Familie kann auch vom Rest der Welt kommen 





Unionsbürgerrichtlinie

• Neues Daueraufenthaltsrecht an 450 Mio. EU-Passinhaber

• Auch in EU-Staaten Eingebürgerte können davon profitieren

• Die Berechtigten des Familiennachzugs müssen keinen EU-
Pass haben

• 2024 wurden in Deutschland mit den sog. 
«Turboeinbürgerungen» fast 300'000 Ausländer zu 
Deutschen, vorab Syrer, Afghanen, Türken, Iraker und Russen

•→ profitieren alle von PFZ und Dauerbleiberecht mit 
Familiennachzug







Schutzklausel



Schutzklausel

• Nur bei „schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen 
Problemen“ (also beispielsweise nicht bei ökologischen)

• Schutzmassnahmen sind nur möglich, wenn die Schweiz 
nachweisen kann, dass die Probleme auf das 
Freizügigkeitsabkommen zurückzuführen sind

• Die Schweiz muss den Beweis erbringen, dass das Abkommen an 
den Problemen schuld ist

• Diese Beweispflicht war in der bisherigen Schutzklausel nicht 
enthalten –>  Verschlechterung



Schutzklausel

• Neu ist: Kommt es im gemischten Ausschuss zu keiner Lösung, 
kann die Schweiz das Schiedsgericht anrufen. Allerdings nur 
wegen wirtschaftlichen Problemen

• Entscheidet das Schiedsgericht gegen die Schweiz, so kann 
Brüssel Ausgleichsmassnahmen ergreifen 

• Entscheidet das Schiedsgericht für die Schweiz, dann sind 
ebenfalls Ausgleichsmassnahmen vorgesehen



EU bestimmt über Studiengebühren



EU bestimmt über Studiengebühren
• knapp jeder dritte Student an unseren Unis aus dem Ausland

• Seit 2000 hat sich die Zahl ausländischer Studierender auf fast 
50'000 verdreifacht 

• HSG begrenzt seit 1963 den Ausländeranteil auf 25 % und 
verlangt von ausländischen Studierenden deutlich höhere 
Gebühren

• Parlament hat für ausländische ETH-Studenten höhere 
Gebühren beschlossen (2190 statt 730 Fr./Semester)

• EU verlangt gleiche Bedingungen für Studenten aus der EU
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